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Sehr geehrter Herr Präsident! 

Der Abgeordnete zum Nationalrat David Stögmüller, Freundinnen und Freunde haben am 

31. Jänner 2020 unter der Nr. 696/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „rechtsextremer Straftaten in Österreich im Jahr 2019“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Vorausgeschickt werden darf, dass die Abgeordnete Sabine Schatz, Genossinnen und 

Genossen am 8. Jänner 2020 unter der Zahl 443/J XXVII. GP eine nahezu inhaltsgleiche 

Anfrage an mich gerichtet haben. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit der 

Beantwortung wird jedoch nicht auf die Beantwortung dieser Anfrage verwiesen, sondern 

das entsprechende Zahlenmaterial nochmals angeführt.  

Zur Frage 1: 

• Zu wie vielen rechtsextremen Tathandlungen kam es österreichweit im Jahr 2019 

(aufgelistet nach Bundesländern und Geschlecht)? 

 

 Tathandlungen* männlich weiblich Täter unbekannt 

Burgenland 4 4 0 0 

Kärnten 39 27 7 11 
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Niederösterreich 124 143 22 50 

Oberösterreich 187 166 5 54 

Salzburg 95 112 1 13 

Steiermark 119 106 9 41 

Tirol 81 65 6 19 

Vorarlberg 44 30 0 15 

Wien 95 67 6 44 

keinem BL zuordenbar** 9 1 0 8 

Summe 797 721 56 255 

* Eine Tathandlung kann mehrere Delikte mit gesonderten Personenanzeigen beinhalten. 

** Bei der Rubrik „keinem BL (Bundesland) zuordenbar“ handelte sich um einschlägige Vergehen via Internet durch 

unbekannte Täter, die vorerst regional nicht zugeordnet werden konnten oder der/die Täter sich im Ausland 

befand(en). 

 

 

Zur Frage 2: 

• Zu wie vielen fremdenfeindlichen bzw. rassistischen Tathandlungen kam es 

österreichweit im Jahr 2019 (aufgelistet nach Bundesländern und Geschlecht)? 

 

 Tathandlungen* männlich weiblich Täter unbekannt 

Burgenland 9 8 2 1 

Kärnten 6 4 0 3 

Niederösterreich 15 10 1 4 

Oberösterreich 15 14 0 1 

Salzburg 9 6 1 2 

Steiermark 8 8 0 1 

Tirol 5 2 0 3 

Vorarlberg 2 2 0 0 

Wien 14 8 1 5 

keinem BL zuordenbar** 6 0 0 6 
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Summe 89 62 5 26 

* Eine Tathandlung kann mehrere Delikte mit gesonderten Personenanzeigen beinhalten. 

** Bei der Rubrik „keinem BL (Bundesland) zuordenbar“ handelte sich um einschlägige Vergehen via Internet durch 

unbekannte Täter, die vorerst regional nicht zugeordnet werden konnten oder der/die Täter sich im Ausland 

befand(en). 

 

 

Zur Frage 3: 

• Zu wie vielen antisemitischen Tathandlungen kam es österreichweit im Jahr 2019 

(aufgelistet nach Bundesländern und Geschlecht)? 

 

 Tathandlungen* männlich weiblich Täter unbekannt 

Burgenland 0 0 0 0 

Kärnten 1 1 0 0 

Niederösterreich 7 9 0 2 

Oberösterreich 9 6 1 2 

Salzburg 1 0 1 0 

Steiermark 3 0 0 3 

Tirol 2 0 1 1 

Vorarlberg 1 0 0 1 

Wien 3 3 0 0 

keinem BL zuordenbar** 3 1 0 2 

Summe 30 20 3 11 

* Eine Tathandlung kann mehrere Delikte mit gesonderten Personenanzeigen beinhalten. 

** Bei der Rubrik „keinem BL (Bundesland) zuordenbar“ handelte sich um einschlägige Vergehen via Internet durch 

unbekannte Täter, die vorerst regional nicht zugeordnet werden konnten oder der/die Täter sich im Ausland 

befand(en). 

 

 

Zur Frage 4: 

• Zu wie vielen Anzeigen kam es österreichweit insgesamt im Zusammenhang mit diesen 

Tathandlungen (aufgelistet nach Bundesländern und Geschlecht)? 

 

 männlich weiblich gesamt 
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Burgenland 12 2 14 

Kärnten 32 7 39 

Niederösterreich 162 23 185 

Oberösterreich 176 6 182 

Salzburg 118 3 121 

Steiermark 114 9 123 

Tirol 67 7 74 

Vorarlberg 32 0 32 

Wien 78 7 85 

keinem BL zuordenbar* 4 0 4 

Summe 795 64 859 

* Bei der Rubrik „keinem BL (Bundesland) zuordenbar“ handelte sich um einschlägige Vergehen via Internet durch 

unbekannte Täter, die vorerst regional nicht zugeordnet werden konnten oder der/die Täter sich im Ausland 

befand(en). 

 

 

Zur Frage 5: 

• Zu wie vielen Anzeigen nach dem Verbotsgesetz kam es österreichweit im Jahr 2019 

(aufgelistet nach Bundesländern und Geschlecht)? 

 

 männlich weiblich Täter unbekannt gesamt 

Burgenland 9 1 0 10 

Kärnten 27 6 11 44 

Niederösterreich 149 22 50 221 

Oberösterreich 175 6 55 236 

Salzburg 113 2 13 128 

Steiermark 103 9 42 154 

Tirol 61 4 15 80 

Vorarlberg 26 0 10 36 

Wien 69 6 41 116 
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keinem BL zuordenbar* 2 0 10 12 

Summe 734 56 247 1.037 

*Bei der Rubrik „keinem BL (Bundesland) zuordenbar“ handelte sich um einschlägige Vergehen via Internet durch 

unbekannte Täter, die vorerst regional nicht zugeordnet werden konnten oder der/die Täter sich im Ausland 

befand(en). 

 

 

Zur Frage 6: 

• Zu wie vielen Anzeigen nach § 283 StGB (Verhetzung) kam es österreichweit im Jahr 

2019 (aufgelistet nach Bundesländern und Geschlecht)? 

 

 männlich weiblich Täter unbekannt gesamt 

Burgenland 4 2 1 7 

Kärnten 4 1 2 7 

Niederösterreich 54 10 1 65 

Oberösterreich 14 1 2 17 

Salzburg 8 2 1 11 

Steiermark 17 0 3 20 

Tirol 3 1 1 5 

Vorarlberg 3 0 2 5 

Wien 14 1 6 21 

keinem BL zuordenbar* 1 0 10 11 

Summe 122 18 29 169 

* Bei der Rubrik „keinem BL (Bundesland) zuordenbar“ handelte sich um einschlägige Vergehen via Internet durch 

unbekannte Täter, die vorerst regional nicht zugeordnet werden konnten oder der/die Täter sich im Ausland 

befand(en). 

 

 

Zur Frage 7: 

• Zu wie vielen Anzeigen nach sonstigen StGB-Delikten mit fremdenfeindlichen, 

rassistischem und rechtsextremem Hintergrund kam es österreichweit im Jahr 2019 

(aufgelistet nach Bundesländern und Geschlecht)? 
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andere StGB Delikte männlich weiblich Täter unbekannt gesamt 

Burgenland 1 0 0 1 

Kärnten 6 0 6 12 

Niederösterreich 65 10 49 124 

Oberösterreich 14 0 52 66 

Salzburg 19 0 13 32 

Steiermark 12 0 35 47 

Tirol 40 2 16 58 

Vorarlberg 2 0 9 11 

Wien 16 8 23 47 

Summe 175 20 203 398 

 

 

Zur Frage 8: 

• Zu wie vielen Anzeigen nach dem Abzeichengesetz kam es österreichweit im Jahr 2019 

(aufgelistet nach Bundesländern und Geschlecht)? 

 

 männlich weiblich gesamt 

Burgenland 0 0 0 

Kärnten 0 0 0 

Niederösterreich 0 0 0 

Oberösterreich 0 0 0 

Salzburg 0 0 0 

Steiermark 0 0 0 

Tirol 2 0 2 

Vorarlberg 0 0 0 

Wien 0 0 0 

Summe 2 0 2 
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Zur Frage 9: 

• Zu wie vielen Anzeigen nach dem Symbole-Gesetz kam es österreichweit im Jahr 2019 

(aufgelistet nach den jeweiligen Gruppierungen des § 1 Symbole-Gesetzes)? 

 

Bestimmung im Symbole-Gesetz Anzeigen 

§ 1 Z 1  2 

§ 1 Z 2  0 

§ 1 Z 3  0 

§ 1 Z 4  69 

§ 1 Z 5  1 

§ 1 Z 6  0 

§ 1 Z 7  1 

§ 1 Z 8  0 

§ 1 Z 9  0 

§ 1 Z 10  0 

nicht zuordenbar* 1 

Summe 74 

*Hierbei handelt es sich um Anzeigen, die nach dem Symbole-Gesetz angezeigt wurden, die aber keiner Gruppierung 

zugeordnet werden konnten bzw. nach dem Symbole-Gesetz nicht strafbar sind. 

 

Zur Frage 10: 

• Zu wie vielen Anzeigen nach Art. III Abs. 1 Ziff. 4 EGVG kam es österreichweit im Jahr 

2019 (aufgelistet nach Bundesländern und Geschlecht)? 

 

 männlich weiblich gesamt 

Burgenland 1 0 1 

Kärnten 1 0 1 

Niederösterreich 6 0 6 

Oberösterreich 0 0 0 
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Salzburg 0 0 0 

Steiermark 2 0 2 

Tirol 1 0 1 

Vorarlberg 0 0 0 

Wien 0 0 0 

Summe 11 0 11 

 

 

Zur Frage 11: 

• Wie viele Hinweise auf rechtsextreme Aktivitäten gingen österreichweit bei der 

Internet-Meldestelle für NS-Wiederbetätigung im Jahr 2019 ein? 

a. Wie viele davon führten zu einer Anklage? 

Im Jahr 2019 bezogen sich 95 Hinweise auf Österreich. Daraus resultierten bis Jahresende 

68 Anzeigen. Über die Anzahl der sich daraus ergebenden Anklagen werden keine 

Statistiken geführt, da die Entscheidung, ob Anklage erhoben wird oder nicht, von der 

jeweils zuständigen Staatsanwaltschaft getroffen wird und nicht in den Vollzugsbereich 

des Bundesministeriums für Inneres ressortiert. 

 

 

Karl Nehammer, MSc 
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